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Teil 1 Begründung

fürdie Satzung der Gemeinde Gutow überdie Festlegung und Abrundung des im
Zusammenhang bebauten Ortsteils Badendiek

1. Allgemeines

1.1 Anlass und Notwendiflkeit der Satzuna

In der Gemeinde Gutow, Ortsteil Badendiek, besteht das Interesse, fürim Bestand bebaute Flächeneine
Abgrenzung zwischen Innen- und Außenbereichneu festzuschreiben. Insbesondere hat sich in den letzten
Jahren gezeigt, dass einzelne bebaute Flächen(z.B. Flurstück43/3, Flur 1, Gemarkung Badendiek) bei der
Vorgängersatzungaus dem Jahr 1996 nicht dem Innenbereich zugeordnet wurden, was zu erheblichen
bauordnungsrechtlichen Erschwernissen führt. Des Weiteren wurden die Grenzen der Geltungsbereiche
der Satzung durch die bebauungsakzessorischen Flächenergänzt.

Mit der Aufhebung der Satzung der Gemeinde Gutow zur Festlegung und Abrundung fürim
Zusammenhang bebaute Ortsteile Badendiek und der Neuaufstellung der Klarstellungssatzung Nr. 5
Gemeinde Gutow fürden Ortsteil Badendiek sollen die bestehenden städtebaulichenSpannungen gelöst
werden. Darüberhinaus sind keine weitergehende städtebaulicheEntwicklung und Ordnung durch die
Aufstellung von Bebauungsplänenerforderlich. Insbesondere ist keine Umstrukturierung eines bereits
bebauten Gebietes sowie die Ausweisung von neuen Bauflächenvorgesehen. Somit entfälltdie
Notwendigkeit, umfassende Entwurfs- und Planungsarbeiten, einschließlichder Festsetzung von
Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächenoder Grünflächenin die Wege zu leiten.

Die Neuaufstellung der Innenbereichssatzung zur Klarstellung derAbgrenzung von Innen- und
Außenbereichfürden Ortsteil Badendiek der Gemeinde Gutow eri'olgt gemäß§34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1
BauGB. Der §34 Abs. 5 BauGB gibt den Rahmen fürdie Aufstellung einer Klarstellungssatzung vor.
hlierbei ist festzustellen, dass keine besonderen Anforderungen, wie eine frühzeitige
Öffentlichkeitsbeteiligungnach §3 Abs. 1 BauGB und eine Beteiligung derTrägeröffentlicherBelange

gem. §4 Abs. 1 BauGB sowie eine Abwägungder Eingriffe in die Natur und Landschaft nach §2 Abs. 4
BauGB an das Verfahren gestellt werden. Des Weiteren steht der Gemeinde im Verfahren kein

planerisches Ermessen zu, überdie Satzung bestimmte Grundstückedem Innenbereich zuzuordnen.
Deshalb findet auch das Abwägungsgebot(§1 Abs. 7 BauGB) keine Anwendung. Somit ist nur ein
Aufstellungsbeschluss gem. §2 Abs. 1 Satz 2 BauGB zu fassen und ortsüblichbekannt zu machen. Des
Weiteren sind die Vorschriften nach §10 Abs. 3 BauGB zum in Kraft treten der Satzung zu beachten.
Einen Genehmigungs- oder Anzeigevorbehalt bei der unteren staatlichen Behördebesteht nicht.

Bei derAufhebung der Vorgängerfassungder Klarstellungs- und Ergänzungssatzungsind die Vorschriften
überdie Offentlichkeits- und Behördenbeteiligungdes vereinfachten Verfahrens nach §13 BauGB
entsprechend anzuwenden. Die Satzungen (auch die Aufhebung) nach §34 BauGB

(Innenbereichssatzungen) bedürfenkeiner Umweltprüfungund daherkeines Umweltberichts.
Voraussetzung fürdie Aufstellung einer solchen Satzung ist es, dass die Zulässigkeitvon UVP-pflichtigen
Vorhaben nach Anlage 1 zum Bundes-UVPG oder nach Anlage 1 zum Landes-UVPG nicht begründetwird

(§34 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BauGB) und keine Anhaltspunkte füreine Beeinträchtigungvon FFH-Gebieten
oder EuropäischenVogelschutzgebieten bestehen (§34 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 BauGB). Diese
Voraussetzungen sind in der Gemeinde Gutow im Ortsteil Badendiek gegeben.

Grundsätzlichsind bei Satzungen nach §34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB eine Eingriffs-/Ausgleichs-
Bilanzierung erforderlich, weil die Satzung aber lediglich aufgehoben werden soll und mit der parallelen
Neuaufstellung der Klarstellungssatzung lediglich bebaute Flächenklargestellt werden, ist keine Eingriff-
Ausgleich-Bilanzierung erforderlich.
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1.2 Kartenqrundlaqe

Als Kartengrundlage dient die aktuelle automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) des Landkreises Rostock,
Kataster- und Vermessungsamt mit Stand vom 04.12.2021.

1.3 Bestandteile der Satzunq

Die vorliegende Satzung der Gemeinde Gutow besteht aus der Satzung, Planzeichnung im Maßstab
1: 3.500 mit Zeichenerklärung, textlichen Festsetzungen und Verfahrensübersichtsowie der Begründung,
in der Ziel und Zweck sowie wesentliche Auswirkungen erläutertwerden.

2. Verfahrensablauf

Verfahrensschritte: Datum:
PlanentwurfzurAbstimmung im Bauausschuss
Aufstellungsbeschluss 23.06.2022
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 23.06.2022
Beteiligung derTrägeröffentlicherBelange und
Nachbargemeinden

06.07.2022

ÖffentlicheAuslegung 14.07.2022 biszum 15.08.2022
Satzungsbeschluss

3. Ubergeordnete Planvorgaben

3.1 Landesplanerische Vorqaben

Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEPvom 27.05.2016) sowie im
Regionalen Raumordnungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock (RREP MM/RLVO M-V vom
22.08.2011) werden rahmengebende Grundsätzeund Ziele fürdie Entwicklung der Raum- und
Siedlungsstruktur festgelegt. Die kommunale Bauleitplanung ist an die Ziele der Landes-und
Regionalplanung anzupassen. Grundsätzesind zu berücksichtigen.Fürdievorliegende Satzung sind u.a.
folgende Grundsätzeund Ziele der Landesplanung von Bedeutung:

rrep_Landwirtschaft

_Vorbehalt5gebiet

I rrep_Tourismus =

Schwerpunktraum
Entwicklunfssraum
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- Die Gemeinde Gutow ist dem Nahbereich des Mittelzentrums Stadt Güstrowzugeordnet.

- Die Gesamtkarte des LEP und die RREP-Grundkarte der räumlichenOrdnung weisen die
Gemeinde als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft entsprechend LEP-/RREP-Programmsatz 4.5
sowie Vorbehaltsgebiet Tourismus entsprechend LEP-/RREP-Programmsatz 4.6 (RREP:
Tourismusentwicklungsraum) aus.

Die Ausweisung von Wohnbauflächenin den Gemeinden ohne zentralörtlicheEinstufung ist entsprechend
LEP (Programmsatz Z 4.2) bzw. RREP MM/R (Programmsatz Z 4.1) nur im Rahmen des kommunalen
Eigenbedarfs zulässig,wobei der Nutzung erschlossener Standortreserven sowie der Umnutzung,
Erneuerung und Verdichtung bebauter Gebiete der Vorrang vor derAusweisung neuer Siedlungsflächen
einzuräumen ist (RREP-Programmsatz Z 4.1).

GemäßLEP-Programmsatz Z 4.1 müssenkünftigePlanungsstrategien konsequent auf
Innenentwicklungspotenziale ausgerichtet werden. Dementsprechend sind bestehende bzw. nicht mehr
bestehende Reserven in der Bauleitplanung nachzuweisen.

GemäßLEP-Programmsatz G 4.1 sind die Zersiedlung der Landschaft, die bandartige Entwicklung der
Siedlungsstruktur sowie die Verfestigung von Siedlungssplittern zu vermeiden.

GemäßLEP-Programmsatz G 5.1 fürNaturschutz und Landschaftspflege soll innerhalb der
Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege den Funktionen von Natur und Landschaft ein
besonderes Gewicht beigemessen werden. Dies ist bei derAbwägungmit anderen raumbedeutsamen
Planungen, Maßnahmenund Vorhaben entsprechend zu berücksichtigen.Von der raumordnerischen
Wirkung der Vorbehaltsgebiete fürNaturschutz und Landschaftspflege ausgenommen sind die in diesen
Gebieten liegenden im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§34 BauGB) sowie Planungen, Maßnahmen
und Vorhaben, sofern sie planungsrechtlich gesichert sind.

izas.

l^

|Q| B« GaoPortalMV
Iwttdnvon.Nwrak
l»tte«tBm:04.1;i021

rrep_Naturechutz =
•Vorranggebiet

Voibehaltsgtbiet

O l t6 U2168224m

GemäßLandschaftsschutzgebiet (LSG 49) „Inselsee und Heidberge" i.V.m. §4 Abs. 2 Nr. 1 LSG-
Verordnung (LSG-VO) ist die Errichtung, Erweiterung und wesentliche Anderung baulicherAnlagen, auch
wenn diese nicht der Genehmigung nach dem Baurecht unterliegen, verboten. Zielstellung der LSG-VO ist,
den naturnahen, ungestörten, reizvollen und ökologischwertvollen Zustand der Landschaft und der
LebensräumefürTiere und Pflanzen zu erhalten.
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Gemäß§6 der LSG-VO besteht aufAntrag die MöglichkeiteinerAusnahme von den Verboten des §4
Abs. 2 der LSG-VO, wenn nachteilige Wirkungen insbesondere Beeinträchtigungendes Schutzzweckes
gemäß§3 LSG-VO nicht zu erwarten oder durch Nebenbestimmungen zu vermeiden oder auszugleichen
sind.

Des Weiteren ist die Erteilung einer Befreiung nach §7 LSG-VO, wenn die Durchführungder Vorschrift im
Einzelfall zu einer nicht beabsichtigten Härteführenwürdeund die Abweichung mit den Belangen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege zu vereinbaren ist oder überwiegendeGründedes Wohls der
Allgemeinheit die Befreiung erfordern.

^^\

|Qu<in<:6«oPi>ilal,MV
|<islainifoo:N<x»d<
IfflteMam: 04.12.2021

Bewertung der landesplanerischen Vorgaben fürdie Aufstellung der Satzung:
Die Neuaufstellung der Innenbereichssatzung und die parallele Aufhebung der Innenbereichssatzung aus
dem Jahr 1996 stehen den Zielen der Raumordnung nicht entgegen. Mit dem Verfahren werden keine
Grundlagen fürraumrelevante Entwicklungspotenziale oder Entwicklungshemmnisse gelegt, sondern
lediglich vorhandenes Baurecht geordnet und zum Teil zurückgenommen. Die Neuaufstellung der
Innenbereichssatzung in Kombination mit derAufhebung dient ausschließlichder Klarstellung
bauplanungsrechtlicherZulässigkeitsvorschriften.

3.2 FlächennutzunQSpIan

Die Gemeinde Gutow veri'ügtübereinen Flächennutzungsplan. Die Ortslage ist im Abschnitt D der
Planzeichnung des Flächennutzungsplansaus dem Jahr 2000, ats Wohnbaufläche(§1 Abs. 1 BauNVO)
mit Grünflächen(§5 Abs. Nr. 5 BauGB) vorbereitend ausgewiesen. Es ist festzustellen, dass
Innenbereichssatzungen gemäß§34 Abs. 4 BauGB nicht dem städtebaulichenVorbehalt des §8 Abs. 2
BauGB unterliegen, dass diese aus dem Flächennutzungsplanzu entwickeln sind. Insofern bestehen keine
förmlichen Bindungen an die vorbereitende Bauleitplanung oder im Rahmen einer geordneten baulichen
Entwicklung beachtliche planerische Leitlinien.
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4. Allgemeinen Inhalte der Satzung

4.1 RäumlicherGeltunqsbereich

4.1.1 Lage im Raum

Die Gemeinde Gutow liegt im Zentrum des Landkreises Rostock, im Bereich des Gemeindeamtes
Güstrow-Land.

Ubersichtskarte 1: 50000

1 Eretellt am: 04.12.2021 |(flA^I

4.1.2 Bestand im Geltungsbereich und der näherenUmgebung

Zu den Geltungsbereichen gehörendie Flurstückevollständig oderteilweise. Die Grenze des
Geltungsbereiches durchteilt die nurteilweise im Innenbereich liegenden Flurstückein einen bebaubaren
Teil (im Innenbereich) und einen nicht bebaubaren Teil (nur gärtnerischoder landwirtschaftlich nutzbar) im
Außenbereich.

Die Geltungsbereiche sind auf der Planzeichnung zur Satzung zeichnerisch dargestellt. Die Grenzen der
Geltungsbereiche zeigen die beabsichtigte Trennung von Innen- und Außenbereichin klaren, möglichst

geraden Linien.

Die Klarstellungssatzung gliedert sich in drei Teilbereiche auf, die an der KreisstraßeK 21 liegen. In den
Geltungsbereichen 1 und 2 befinden sich Wohngebäude(nur Einzelhäuser)mit zahlreichen
Nebengebäuden. Der Geltungsbereich 3 ist der Hauptgeltungsbereich der Ortslage Badendiek. Er ist

geprägtdurch die zweiseitige Bebauung mitWohngebäuden(nur Einzel- und Doppelhäuser)an der
KreisstraßeK 21 sowie eine einreihige Bebauung mitWohngebäuden (Einzelhäuser)an der
Gemeindestraße„Am Rosenbarg". Im Geltungsbereich befindet sich eine Kirche mit angrenzendem
Friedhof sowie eine Parkanlage.

Die gesamten Geltungsbereiche der Klarstellungssatzung sind aufgrund dervorhandenen Bebauung und
Nutzung sowie der Lage entsprechend der Nutzungsart:
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DörflicheWohngebiete nach §5a BauNVO zuzuordnen.

Im Westen grenzt an den Geltungsbereich 3 der Klarstellungssatzung die im Jahr 2003 rechtskräftig
gewordene Satzung der Gemeinde Gutow überden B-Plan Nr. 4 "Badendiek", der das Plangebiet als
Allgemeines Wohngebiet nach §4 BauNVO festsetzt. Der Norden und Süden, der an die Ortslage
angrenzt, ist durch landwirtschaftliche Nutzungen geprägt. Im Westen befindet sich die LandestraßeL 17.

Geltungsbereich 1 - einreihige Bebauung an K 21 - Blick in Westrichtung

Geltungsbereich 1 - einreihige Bebauung an K 21 - Blick in Ostrichtung

Geltungsbereich 2 - einreihige Bebauung an K 21 - Blick in Ostrichtung

Seite I 9



Klarstellungssatzung Nr. 5 Gemeinde Gutow fürden Ortsteil Badendjej^

Geltungsbereich 2 - einreihige Bebauung an K 21 - Blick in Nord-Ostrichtung

Geltungsbereich 3 - zweiseitige Bebauung an K 21 - Blick in Ostrichtung

Geltungsbereich 3 - einreihige Bebauung an Gemeindestraße„Am Rosenbarg" - Blick in Südrichtung
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Geltungsbereich 3 - Kirche mit Friedhof- Blick in Südrichtung

4.2 Aufhebunq der Klarstellunqs- und Eraänzunqssatzunciaus dem Jahr 1996

Mit der Rechtskraft der neu aufgestellten Klarstellungssatzung wird die am 08. Mai 1996 rechtskräftig

gewordene Innenbereichssatzung fürden Ortsteil Badendiek aufgehoben. Mit derAufhebung werden
künftigdie Festsetzungen nach §§34 Abs. 5 Satz 2 und 4, 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 1 1 BauGB zurArt und
Maßder baulichen Nutzung sowie die Festsetzung der Verkehrsflächenaufgehoben.

r^TZUNG DER GEMEINDE 6ÜTOWZURFESTLEOUNG UND
LABRUNDUNG FORIM ZUSAMMENHANG BEBAUTE ORTSTHLE-T-^—^

iiiothiiijlu Kutotl«tniUtll( ((

imtiu
t^d.fjlt'-11

Ä'Jt.

flntjUiB. filMn<iiB, ABal'icsaixu»
«>r»»nli-K.ii(lT)BoicB

WtB hi RlAtuna ^anKilMrn
edi« rrmliuh'
t(l<*tnBthlItltuil|>, Bll<n'u"i

11 >.. tiM«»—"«
Crinillifchiadl tll fi>U(Bul»0

ik»l»ill, t»((a.l ».llllin

AlirurKluuifcr itar n<ihttUti(i(t
Ort»BtU!t<l)|);

••KAytWiSSS'- a «^t-t5t;tSiKi!?!!l """"•""'"
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( fAiS'Sl'it.Sr-!*'.:" Kl'i-
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^^&.--"§!^?3jj^^:i;3S'

^^^(&-- i&^'•syie5:i3%^:lffl^:-2
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4.3 Neuaufstellunq Klarstelluncissatzunq

Bei den klargestellten Flächenhandelt es sich überwiegend um bebauungsakzessorische Flächen,die vor
allem um rückwärtige,tiefe Gartenflächen, auf denen zwar der Platz fürweitere Wohngebäudevorhanden
ist, aber sich als Hinterliegerbebauung gemäß§34 BauGB nicht einfügenwürde. Es erfolgt eine
Anpassung der Satzung an die tatsächlichenGegebenheiten vor Ort.

Maßgeblichfürdas Vorliegen des Bebauungszusammenhanges und der Zugehörigkeitzum Innenbereich
ist, dass die aufeinanderi:olgende Bebauung trotz vorhandener Baulückenund Freiflächenden Eindruck
der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeitaufweist. Zweck der Satzung gemäß§34 Abs. 4 Satz 1
Nr. 1 BauGB ist es im Wesentlichen, fürkünftigeBaugenehmigungsverfahren Streitigkeiten überdie
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Zugehörigkeiteines Baugrundstückszum Innen- oderzum Außenbereichauszuschließen.Diese
Grenzziehung ist, wie die Rechtsprechung zeigt, in der Praxis mit zahlreichen Zweifelsfragen belastet.

Bei der Festlegung dieser Grenze hat die Gemeinde kein planerisches Ermessen. Sie ist vielmehr strikt
nach §34 Abs. 1 BauGB gebunden, die Grenzen fürden im Zusammenhang bebauten Ortsteil festzulegen.
Nach h.M. stellt hierbei grundsätzlichnicht jede beliebige bauliche Anlage eine Relevanz fürdie Festlegung
der zusammenhängenden Bebauung dar. Gemeint sind vielmehr Bauwerke, die fürdie angemessene
Fortentwicklung dervorhandenen Bebauung maßstabsbildendsind. BaulicheAnlagen, die überwiegend
nur vorübergehendgenutzt werden, sind in der Regel keine maßstabsbildendeBebauung i.S.d. §34 Abs. 1
BauGB und könnensomit keinen Bebauungszusammenhang begründen. Der Bebauungszusammenhang
endet deshalb in aller Regel am letzten Baukörper,der fürdie angemessene Fortentwicklung der
vorhandenen Bebauung maßstabsbitdendist.

Gerade aber die rückwärtige,tiefen Gartenflächenwerfen bei strikterAnwendung der oben vorstehenden
Ausführungendas Problem auf, dass der Innenbereich strikt am Ende eines Wohngebäudesenden würde.
Eine solche Anwendung des §34 Abs. 1 BauGB würdeaber dem Grundsatz i.S.d. §1 Abs. 3 Satz 1 , Abs.
5 BauGB widersprechen und städtebaulicheSpannungen schaffen, statt diesen entgegenzuwirken, weil die
Errichtungen von baulichen Anlagen gem. §2 Abs. 1 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern
(LBauO M-V) somit nicht mehr möglichwäre. Insbesondere könntendann Zäune,Gartenhäuser,
Unterständeund Lagerplätzez.B. fürHolz nicht errichtet werden. Solche Festlegungen würdennicht zur
Prägungder Siedlungsstruktur beitragen und keinen im Zusammenhang bebauten Ortsteil klarstellen.

Dies soll nun eindeutig geklärtwerden. Zudem möchtedie Gemeinde, dass aufdiesen Flächendas Gebot
des Einfügensnach Art und Maßder baulichen Nutzung verbindlich bleibt. Die Voraussetzung dafürist die
rechtssichere Zuordnung der Flächenzum Innenbereich gemäß§34 BauGB. Im Falle der Zuordnung
eines Vorhabens gemäß§35 Abs. 2 BauGB als sonstiges Vorhaben im Außenbereichwäredas Gebot des
Einfügensunbeachtlich und auf die reine Rücksichtnahmebegrenzt. Diese Entwicklung soll nicht eintreten,
so dass die Neuaufstellung erforderlich ist.

Es werden zwar gegenüberder Innenbereichssatzung aus dem Jahr 1994 (blau) weitere
Innenbereichsflächenklargestellt, bei diesen handelt es sich aber überwiegendum bereits bebaute
Grundstücksflächen,die kein Entwicklungspotenzial mit sich bringen.

Innerhalb der festgelegten Grenzen der Klarstellungssatzung richtet sich die planungsrechtliche
Zulässigkeitvon Vorhaben nach §34 BauGB. Voraussetzung ist, dass die Gebäudeund die Nutzungen
sich der vorhandenen Umgebung anpassen. Füralle Bauvorhaben im Geltungsbereich gilt das
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Einfügungsgebotdes §34 Abs. 1, 2, 3 und 3a BauGB. Alle Vorhaben müssensich daher im erforderlichen
Maßean die umgebende Bebauung anpassen. Damit wird generell sichergestellt, dass städtebauliche
Fehlentwicklungen durch Neubaumaßnahmenverhindert werden.

5. Denkmalschutz

5.1 Baudenkmale

Folgende Baudenkmale sind in der Denkmalliste des Landkreises Rostock (Stand 10.02.2021) verzeichnet:

5.2 Bodendenkmale

Im Geltungsbereich der Satzung sind mehrere Bodendenkmale bekannt.

Bei den gekennzeichneten Bodendenkmalen kann gem. §7 DSchG M-V deren Veränderungoder
Beseitigung genehmigt werden, wenn vor Beginn jeglicher Erdarbeiten die fachgerechte Bergung und
Dokumentation dieser Bodendenkmälerdurch eine anerkannte archäologischeGrabungsfirma
sichergestellt wird. Alle durch die Maßnahmenanfallenden Kosten hat gem. §6 Abs. 5 DschG M-V der
Verursacher des Eingriffs zu tragen. Bergung und Dokumentation sind mit der unteren
Denkmalschutzbehördedes Landkreises Rostock abzustimmen und müssenvor Beginn jeglicher
Erdarbeiten sichergestellt sein.

FürBodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufälligneu entdeckt werden, gelten die Bestimmungen des §11
DSchG M-V. In diesem Fall ist die Untere Denkmalschutzbehördeunverzüglichzu benachrichtigen.
Verantwortlich hierfürist der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, derGrundstückseigentümersowie zufällige
Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines
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Denkmalnummer Denkmalbezeichnung Adresse
1203 Grabmal Eickelberg und Grabmal

Jenssen
BölkowerStraße(auf dem
Friedhof)

1204 Kirche BölkowerStraße
1205 Pfarrhaus BölkowerStraße21
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Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes fürBodendenkmalpflege in unverändertemZustand zu
erhalten. Die Verpflichtung erlischt fünfWerktagenach Zugang derAnzeige.

6. Sonstige Schutzmaßnahmen

6.1 Vermessunq

6.1.1 Festpunkte im Geltungsbereich

Im Geltungsbereich der Satzung befinden sich gesetzlich geschützteFestpunkte der amtlichen
geodätischenGrundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Die genaue Lage der Festpunkte kann entsprechend der Kartenauszügeentnommen werden.

Amt fürGMfnfonnatfon, Vtnmaiung»-und
tBtwtorwwn Mwklwt>ur»-Von»omwm

LOtwctT Str. 28»1C05»Stfnn* 0385.888 58030

Auszuo au»d«mamtllchan
F«»tpunktlnformatlontsysfm

»Vt.

PunktvBnnarkung
Mauerbolzen, horizontal eingebracht (mit
Inschrift)

Übcmachunasdatum
Gemelnde
ÜbereichtDTK25 il

04.02.20191 Ey««m ETRS89_UT^ß3
GutowlMW1*hr E«>tlm) N°rt'Iml

12019 33311222,867 6968916,710
10«n«uiaktiUnu(« SUndanUbwiciiuna 3 <• 10 cm

•Ff'^

Elnzelnachwls
H6h*nf»stpunkt

223803050
EnI«n«nil».04^C22

KlassiflkatloiT
Onfnuns NivP(3) - Niveltementpunkt 3. Ordnung

Lage

Höhe
SyK*m DE_DHHN2016_NH
Wut)ü» HSh«[inl|

2019 21.3701
0«wulokt(t»»tuf« SUfldytl*bw»*churt8S <• 2 mm

Bemeikungen
0.10unl»r3ock«fOK

Lage-fEinmessungsskizzefAnsicht

Vuu AtUliiuO IU fWMM B«>cbltet.VnhlBNgung nur n<a OmrtimlBuii»<•«HwufMi».*ll Vivltt-
SUIgunB BrtUfl iB. Aiudrudl. F<**opi«.Mlknwi«Imm8.Dlc«lll»i»iungund äptldwilinB•uf D>U»trltT.

Amt IDr Owlnlonnallon, V«mu»*u)fls-und
KaUiterwesen Msclilenburo.Volponinw"'

Ulbedwr 31r. 288190S8 S<hwem 03S5 - 588 56030

Auszug aus dem amtllchen
FeatpunMlnformatlonsaystem

Punktvrmarkung
Mauerbolzen. horlzontal elngebrachl (mlt
inscnnn)

Qb»machung*datum

Ubtrslcht DTK2S

Elnzelnachwls
Höhenfestpunkt

223804290
Em««ui.l».]H.2022

Lag*
Syslem ETRSS9_UTM33
Messtahr Eastlm]
1998 33 312219,000
G«uulg»ete«i<9

Nutnlffl)

5968772,000

Höh»
Syalem DE_DHHN20)6_NH
M«ssjahi
1998
Genaugkeitstlule

31,067
StwdarAitnveictiung 3 <= 5 mm

)»m«rkunB*n

Lag»-/61nm»ssung»sK)zz</Anslcht

t t
t t t
t t

T t
t t t
t +

DuserAiBdnitlt lst(]«t«tdldiiwschdbt VeMainugung nur mn o«nehmlgun<|dss H«rau«o*ere.Al»Ve^«le^
Ulllgixig s»n«nZ.B. Autlnidi. Folokopla, Mlrovertllmung. Mgllalislmng und Spelctwung auf Daentiaswr I

Seitel 14



Klarstellungssatzung Nr. 5 Gemeinde Gutow fürden Ortsteil Badendiek^

In der Örtlichkeitsind die Festpunkte durch entsprechende Vermessungsmarken gekennzeichnet
("vermarkt").

Festlegungsarten der Festpunkte der geodätischenLage-, Höhen-und Schwerenetze

TI>Gianltpf«llai16anx]6anffli[ | OPCranltpfeiltil6cmx 16cmmil | HFPGranltpfe)l«(25cmx25cmmlt
Sdiutzilgnal und Scfiuttriulao | Schuniiiulo | idtBditm Bobm uid StaNichuBbOgtl

^1^*!^Bi^JI '

•OflmD Stiiutaiultln) o*r Stlhllducbaa'l

6.1.2 Umgang mit Festpunkten
Vermessungsmarken sind nach §26 Geoinformations- und Vermessungsgesetz (GeoVermG M-V)

gesetzlich geschützt.Somit dürfensie nicht unbefugt eingebracht, in ihrer Lage verändertoder entfernt
werden.

Zur Sicherung der mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken des Lage-, Höhen-und
Schwerefestpunktfeldes darf eine kreisförmigeSchutzflächevon zwei Metern Durchmesser weder überbaut
noch abgetragen oder auf sonstige Weise verändertwerden. Um die mit dem Boden verbundenen
Vermessungsmarken von Lagefestpunkten der Hierarchiestufe C und D auch zukünftigfür
satellitengestützteMessverfahren (z.B. GPS) nutzen zu können, sollten im Umkreis von 30 m um die
Vermessungsmarken Anpflanzungen von Bäumenoder hohen Sträuchernvermieden werden. Dies gilt
nicht fürLagefestpunkte (TP) 1.-3. Ordnung.

Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit der Vermessungsmarken dürfennicht gefährdet
werden, es sei denn, notwendige Maßnahmenrechtfertigen eine GefährdungderVermessungsmarken.

Wer notwendige Maßnahmentreffen will, durch die geodätischeFestpunkte gefährdetwerden können, hat
dies unverzüglichdem Amt fürGeoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen mitzuteilen. Falls
Festpunkte bereitsjetzt durch das Bauvorhaben gefährdetsind, ist rechtzeitig (ca. 4 Wochen vor Beginn
der Baumaßnahme)ein Antrag aufVerlegung des Festpunktes beim Amt fürGeoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen zu stellen.
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Ein Zuwiderhandeln gegen die genannten gesetzlichen Bestimmungen ist eine Ordnungswidrigkeit und
kann mit einer Geldbußegeahndet werden.

6.2 Immissionsschutz

Fürden Immissionsschutz sind keine der Planung entgegenstehenden Belange bekannt.

6.3 Naturschutz

6.3.1 Allgemein

Gemäß§18 Naturschutzausführungsgesetz(NatSchAG M-V) sind Bäumemit einem Stammumfang von
mindestens 100 cm, gemessen in einer Höhevon 1,30 m überdem Erdboden gesetzlich geschützt. Es
könnenbei der Unteren Naturschutzbehördedes Landkreises Rostock nach §18 (3) NatSchAG M-V
AnträgeaufAusnahmen des Erhaltungsgebotes gestellt werden.

Des Weiteren ist es verboten nach §39 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bäume, die
außerhalbdes Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerischgenutzten Grundflächenstehen,
Hecken, lebende Zäune,Gebüscheund andere Gehölzein der Zeitvom 1. Märzbis zum 30. September
abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen; zulässigsind schonende Form- und
Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oderzur Gesunderhaltung von Bäumen.

Sollte es bei konkreten Bauvorhaben zu Konflikten mit den Bäumen/Kronentraufbereichenkommen, so ist
bei der Unteren Naturschutzbehördedes Landkreises Rostock eine Einzelfallentscheidung zu beantragen.

6.3.2 Ausnahme vom Landschaftsschutzgebiet

Fürdie Teilflächender Flurstücke41/8 und 43/3 nördlichder BölkowerStraßehat die untere
Naturschutzbehördedes Landkreises Rostock mittels Naturschutzgenehmigung vom 20.01.2023 der
Ausnahme gem. §6 der Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet „Inselsee Heidberge" vom 25.02.1998
vom Verbot des Emchtens baulicher Anlagen sowie Veränderungender Bodengestalt gem. §4 Abs. 2 Ziff.
1 und 2 zugestimmt. Die Genehmigung erging unter der Bedingung, dass diese ausschließlichfürden
Geltungsbereich der rechtskräftigenSatzung gilt.
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6.4 Bodenschutz

Soweit weiterhin im Rahmen von BaumaßnahmenÜberschussbödenanfallen bzw. Bodenmaterial auf dem
Grundstückauf- oder eingebracht werden soll, haben die nach §7 Bundes-Bodenschutzgesetz
(BBodSchG) Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicherBodenveränderungenzu treffen. Die
Forderungen der §§10 bis 12 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung sind zu beachten.

Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicherAnlagen sowie bei wesentlichen anderen
Veränderungender Erdoberi:lächeausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand nach §202 BauGB zu
erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.

Bei der Baudurchführungist durchzusetzen, dass der im Rahmen des Baugeschehens anfallende
Bodenaushub einer geordneten Wiederverwendung gemäßden Technischen Regeln der Mitteilungen der
LänderarbeitsgemeinschaftAbfall (LAGA) zugeführtwird. Währendder Erschließungs-und
Baumaßnahmenaufgefundene Abfällesind fachgerecht zu entsorgen.

6.5 Gewässerschutz

Der Ortsteil Badendiek befindet sich nicht in einer Trinkwasserschutzzone.

Notwendige Grundwasserabsenkungen im Rahmen der durchzuführendenBaumaßnahmenstellen eine
Gewässerbenutzung im Sinne des Wasserrechtes dar und bedüri'en einerwasserrechtlichen Erlaubnis
durch die Untere Wasserbehördedes Landkreises Rostock.

7. Erschließung

7.1 Wasserver- und entsomunq

Der Ortsteil Badendiek wird zentral mit Trinkwasser versorgt. Das anfallende Schmutzwasser
wird zentral entsorgt, wobei Versorgungsleitungen zum Teil überprivate Grundstücke
verlaufen. Die Kapazitätder vorhandenen Trinkwasserversorgungsleitungen ist ggf. für
zusätzlichentstehende Bebauung nur bedingt ausreichend. Somit sind die technischen
Anschlussbedingungen und -möglichkeitenfürTrink-und Brauchwasser im Vorfeld mit dem WAZ
abzustimmen

Zum vorhandenen Leitungsbestand haben die Grundstückseigentümerbei der Errichtung von baulichen
Anlagen oderAnpflanzungen von Bäumeneinen Schutzstreifen von mindestens 4,0 m einzuhalten. Die
Grundstückseigentümerhaben sich im Vorfeld überden vorhandenen Leitungsbestand zu informieren.

7.2 Stromversorqunq

Im Geltungsbereich derSatzung befinden sich Netzanlagen derWEMAG Netz GmbH. Diese müssen im
Zuge einer Baudurchführunggegebenenfalls umgelegt werden.

Im Ortsteil Badendiek ist eine Turmstation vorhanden (gegenüber„Am Rosenbarg 3"), die übereine
Mittelspannungs-Freileitung angeschlossen ist. Diese ist abgängigund soll von derWEMAG Netz GmbH in
den nächstenJahren gegen eine neue Kompaktstation ersetzt werden - Planung und Abstimmung mit der
Gemeinde laufen bereits. Dazu wird ein neuer, gut zugänglicherStationsstandort (ca4 m x6 m) in der
Näheder alten Station benötigt.

Der neue Anschluss der Station wird überein Mittelspannungskabel von dem vorhandenen Stahlgittermast
südlichder Ortslage realisiert. Dazu ist Tiefbau (Kabelgraben) innerhalb der Ortschaft notwendig (Verlauf
parallet zur Straße„Am Rosenbarg"). Im Gegenzug wird die Freileitung vom Stahlgittermast bis zur
heutigen Turmstation zurückgebaut werden.
Füreine elektrotechnische Erschließungbzw. eine Netzanlagenumlegung im Plangebiet ist bei der
WEMAG Netz GmbH ein separater Antrag zu stellen. Die Antragsstellung sollte 12 Monate vor
Baubeginn erfolgen. Die Erschließungist kostenpflichtig.
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Füralle Bau- und Planungsarbeiten an bzw. in der Näheunserer Netzanlagen sind die „Schutzanweisung
von Versorgungsleitungen und -anlagen" derWEMAG Netz GmbH zu beachten.

7.3 Breitband- und Telekommunikationsversorciunq.

Im Geltungsbereich der Satzung sind Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Deutschen Telekom AG,
Telekom Deutschland GmbH vorhanden. Die vorhandenen TK-Linien sind möglichstunverändertin ihrer
jetzigen Lage ohne Überbauungzu sichern. Geländeveränderungenim Bereich TK-Trassen (z.B.
Höhenprofiländerungen)sind in jedem Falle mit der Deutschen Telekom AG, Telekom Deutschland GmbH
abzustimmen.

Bei Freilegung derTelekommunikationslinien währendder Baumaßnahmesind diese durch geeignete
Maßnahmenzu schützen und zu sichern (z. B. durch Halbrohre). Die Leitungen sind in der Regel mit einer
Uberdeckung von ca. 60 cm Innerorts, bis zu 90 cm außerorts,verlegt.
Eine abweichende Tiefenlage ist wegen Kreuzungen andererAnlagen, infolge nachträglicherVeränderung
der Deckung durch Straßenumbautenu. dgl. und aus anderen Gründenmöglich.
Sollten Sicherungs- bzw. Verlegemaßnahmeneri'orderlich sein, sind diese rechtzeitig bei der Deutschen
Telekom AG, Telekom Deutschland GmbH zu beantragen. Die KostenübernahmefürSicherung derTK-
Linien regelt sich fürjedenEinzelfall nach dem Telekommunikationsgesetz (Drittveranlassung,
Kostenpflicht fürden Vorhabenträger).

Zurtelekommunikationstechnischen Versorgung der neu zu emchtendem Gebäudeist durch die Deutsche
Telekom AG, Technik GmbH evtl. die Verlegung neuer TK-Linien erforderlich.
Fürden rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem
Straßenbauund den Baumaßnahmender anderen Leitungsträgerist es notwendig, dass Beginn und
Ablauf der Erschließungsmaßnahmenim Plangebiet der Deutschen Telekom AG so frühwie möglich,
mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich an die o.g. Kontaktmöglichkeitenangezeigt werden.

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungender vorhandenen
Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen(z. B. im Falle von Störungen)
der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen
Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächtensowie oberirdische Gehäuseso weit freigehalten
werden, dass sie gefahrlos geöffnetund ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. Es ist
deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführendenvor Beginn der Arbeiten überdie Lage, der zum
Zeitpunkt der Bauausführungvorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom informieren und einen
Schachtschein einholen. Die Kabelschutzanweisung derTelekom ist zu beachten.

DerOrtsteil Badendiek liegt im Breitbandausbaugebiet LR023_01. Die geplante Fertigstellung istfürden
31.12.2024 vorgesehen. Nach Fertigstellung ist eine Breitbandversorgung von mindestens 100 Mbit pro
Sekunde gegeben. Netzbetreiber ist die Deutsche Telekom AG.

8. Auswirkungen der Planung

keine
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Anhang 1 Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November2017 (BGBI. l S. 3634), das zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBI. 2023 1 Nr. 6) geändertworden ist.

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. l S. 3786),
die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBI. 2023 1 Nr. 6) geändertworden ist.

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 l S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. l S. 1802) geändertworden ist

Kommunalveri'assung fürdas Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) verkündetals Artikel 1 des
Gesetzes überdie Kommunalverfassung und zurÄnderungweiterer kommunalrechtlicherVorschriften vom
13. Juli 2011 (GVOBI. M-V. S.777)
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Teil 2 Ausfertigung

1. Beschluss überdie Begründung

Die Begründungzur Klarstellungssatzung Nr. 5 Gemeinde GutowfürdenOrtsteil Badendiek gem.§34
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB wurde auf der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde
Gutow am 22.06.2023 gebilligt.

Gutow, den Ä^^:Ä^Ä^.

2. Arbeitsvermerk

Aufgestellt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Gutow durch:

Amt Güstrow-Land
- Der Amtsvorsteher -
Bau- und Ordnungsamt
Haselstraße4
18273Güstrow

^itä Burchard
Sürgermeisterin

V)
~
\
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